
 

2. Vorschau ArbeitnehmerInnenveranlagung 2016 
 

 

Im Zuge der Steuerreform ergeben sich für die ANV 2016 zahlreiche Neuerungen und Änderungen 

(Stand Jänner 2016) 

 
 Bei allen ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen bei denen sich durch die ANV eine 

Steuergutschrift ergeben würde und die bis 30. Juni des Folgejahres noch keine ANV 
eingereicht haben, werden vom Finanzamt automatisch veranlagt. Bei all jenen, bei denen 
aufgrund der Datenlage mit einer höheren Steuergutschrift zu rechnen ist, zum Beispiel 
wegen eines Kinderfreibetrags oder Alleinverdienerabsetzbetrag, wird die ANV erst nach 
Ablauf von zwei Jahren durchgeführt. Abschreibungen die nicht berücksichtigt wurden, 
können nach Erhalt des Bescheides noch geltend gemacht werden. 

 
 Kirchenbeiträge, Spenden an begünstigte SpendenempfängerInnen sowie der Nachkauf von 

Versicherungszeiten und die freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung sind von den zuständigen Organisationen elektronisch dem Finanzamt 
zu melden. Die Beträge werden dann automatisch bei der ANV berücksichtigt. 

 
 Die Negativsteuer wird für ArbeitnehmerInnen angehoben und für PensionistInnen neu 

eingeführt. ArbeitnehmerInnen erhalten eine Negativsteuer von 50 % der 
Sozialversicherungsbeiträge, maximal 400 Euro jährlich. Bei Anspruch auf die 
Pendlerpauschale erhöht sich die Negativsteuer auf maximal 500 Euro jährlich. 
PensionistInnen erhalten eine Negativsteuer im Ausmaß von 50 % der 
Sozialversicherungsbeiträge, maximal 110 Euro jährlich. 

 
 Der Kinderfreibetrag wird verdoppelt und auf 440 Euro angehoben. Bei einer Teilung des 

Kinderfreibetrags beträgt der Kinderfreibetrag 300 Euro für beide Elternteile. 

 
 Die Topfsonderausgaben für Personenversicherungen, Wohnraumschaffung und 

Wohnraumsanierung werden gestrichen. Verträge die bis zum 31. Dezember 2015 
abgeschlossen wurden, können noch bis einschließlich 2020 abgeschrieben werden. Der 
Kindererhöhungsbetrag für die Topfsonderausgaben ab dem dritten Kind entfällt bereits ab 
der Veranlagung 2016. 

 
 Der Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung und 

Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung die auf einmal bezahlt wurden, können auf 
Antrag auf zehn Jahre verteilt abgeschrieben werden. 

 
 Im Sinne einer Vereinfachung werden der Arbeitnehmer- und Grenzgängerabsetzbetrag 

(bisher 54 Euro) in den Verkehrsabsetzbetrag (bisher 291 Euro) integriert. Zusätzlich wird der 
Verkehrsabsetzbetrag auf 400 Euro erhöht. 
 

 Mit dem neuen Steuertarif wird der Eingangssteuersatzes von 36,5 % auf 25 % abgesenkt. 
Statt der bisher drei Steuerstufen, umfasst der neue Steuertarif sechs Steuerstufen. Dadurch 
ergibt sich eine Abflachung der Progression und vor allem die Einkommen in den unteren und 
mittleren Einkommensbereichen werden dadurch treffsicher entlastet. 
 

Einkommen Einkommensteuer in Euro(ohne Berücksichtigung von 
Absetzbeträgen) 

Grenzsteuersatz 

bis 11 000 Euro 0 0% 

über 11 000 bis 
18 000 Euro 

(Einkommen - 11 000) x 1 750  
7 000 

25% 

über 18 000 bis 
31 000 Euro 

(Einkommen - 18 000) x 4 550 + 1 750 
13 000 

35% 

über 31 000 bis 
60 000 Euro 

(Einkommen - 31 000) x 12 180 + 6 300 
29 000 

42% 

über 60 000 bis (Einkommen - 60 000) x 14 400 +18 480 48% 



 

90 000 Euro 30 000 

über 90 000 bis 
1 000 000 Euro 

(Einkommen - 90 000) x 455 000 + 32 880 
910.000 

50% 

über 1 000 000 
Euro 

(Einkommen - 1 000 000) x 0,55 + 487 880 55% 

 
 

 Regelbedarfsätze 2016 
bis 3 Jahre...............................................................199 € monatlich 
bis 6 Jahre...............................................................255 € monatlich 
bis 10 Jahre.............................................................329 € monatlich 
bis 15 Jahre.............................................................376 € monatlich 
bis 19 Jahre.............................................................443 € monatlich 
bis 28 Jahre.............................................................555 € monatlich 
 

 
 Landarbeiter 

Der Landarbeiterfreibetrag wird gestrichen. 
 

 Exptatriates 
Expatriates steht ein erhöhtes Werbungskostenpauschale in von 20 %, maximal 5.000 Euro 
jährlich. Bemessungsgrundlage sind die Bruttobezüge abzüglich der steuerfreien Bezüge und 
sonstigen Bezüge, soweit sie nicht wie ein laufender Bezug zu versteuern sind. 
 

 Zuzugsbegünstigung für Wissenschaftler und Forscher 
Wissenschaftler und Forscher erhalten einen Pauschalen Freibetrag in Höhe von 30 % der 
zum Tarif zu versteuernden Einkünfte.  


